
33f, der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für so~iale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (299 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957 und das Opfer-

fürsorgegesetz geändert werden 

Durch die Ig,egenständliche Regierungsvorlage 
soll nunmehr die vollstäITd~ge Erfüllung der noch 
offenen' Punkte des Forderungsprogramms der 
Zentralorganisation der Kiegsopferv,el1bände 
Osterreichs in vier Etappen, und zwar jeweils 
zum 1. Juli der Jahre 1980 bis 1983 angestrebt 
werden. Weiters 'sollen ,einige Lei'stung,en ver
bessert werden, bei ,denen sich in der :Praxis 
soziale Härten gezeigt haben. 

Der Entwurf enthält folgende Leistun,gsver
besserung,en: 

-- Erhöhung der Grundrenten für Besch:ädigte 
mit einer Min,derung der Erwerbsfä<h.igkeit 
von 30, 40, 50,60 und 80 vH; 

-- El'höhun,g der Witrwengrun:drenten; 
-- Erhöhung der Schwersvbeschädigtenzula,gen; 
-- Erhöhung der Grundrenten zur Albg,dtung 

der Erschwernisse des Alters .für 'Beschä
digte alb einer Minderung der El'wel1bsfähig
keit von 70 vH; 
Ve!1besser,ung,en auf dem Gebiete der 
orthopädischen Versor,gung, wi,e zB die Er
höhung der BeihiLfen zur Anschaffung von 
Krafuf,ahrzeUigen für schwer gehbehinderte 
Beschädigte; 

-- Unterbringung in einem Alters- oder 
, Pflegeheim bereits ab einer Minderung der 

Erweribsfähigkeit von 50 vH; 

Steinhuber 

Berichterstatter 

- Lockerung der Anspruchsvoraus,setzungen 
für den Bezug der Blindenzulage der 
Stufe V; 
Lockerung der Anspr,uchsvoraussetzungen 
für den Bez'llg, der Gebühren für das 
Sterhevierteljahr; 

- Eirufühwng einer Mindesllwitwenlbeihilfe. 

Ferner enthält die Regierungsvorlage redaktio
nelle Verbesserungen im Opferfürsorgegesetz. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständlime Regierungsrvor1age in seiner 
Sitzung am 24. April 1980 in Verhandlung ge
nommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten S tau cl i n ger, Dr. Jörg Ha i
der, Dr. S c h w i m m e rund Hell w a g n er 
sowie der Bundesminister für soziale Verwaltung 
Dr. W eiß e n b erg. Der Aussmuß nahm zur 
Kenntnis, daß in besonderen Härtefällen, die 
sich durch die Neufassung des § 56 KOVG er
geben, die Gewährung eines Härteausgleiches ge
mäß § 76 KOVG in BetraCht kommt. 

Bei der Abstimmung wurde der von der Bun
desr,egi'erung vorgelegte Gesetzentwurf eIn
stimmig angenommen. 

, Als El1gehnis seiner Ber:atul1ig stellt der A,us
schuß ,für soziale Verwaloung somit den A n
t r ,a g, der Nationalrat wolle dem v,on der Bune 
desregierung vor,gelegten Ges·etzentwurf (299 der 
Beilagen) .die vel1fassungsmäßige Z.ustimmung er
teilen. 

Wien, 1980 04 24 

Maria Metzker 

Obmann 
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